
Friedliches Nebeneinander 
von Windenergie und Schwarzstorch

Stabile Population / Kollisionen extrem selten /  
Exorbitante Abstandsempfehlungen unbegründet

Der Schwarzstorch war in Deutschland fast ausgestorben, bevor er sich vor 60 Jahren wieder ansiedelte. Vorsorglich 
wurde er als „windkraftsensibel“ eingestuft. Tatsächlich aber wachsen die Bestände parallel zum Windenergieaus-
bau (Grafik, Seite 2). Zahlreiche Veröffentlichungen nähren die dennoch weiter vorherrschenden Bedenken über die 
Vereinbarkeit der Windenergie mit dem Lebensraum der Vögel – insbesondere das Neue Helgoländer Papier 2015 
(LAG VSW 2014). Wir haben die zugänglichen Quellen und Fachgutachten analysiert, um herauszufinden, ob die 
angenommene Gefährdung des Schwarzstorchs begründet ist. Das ist nicht der Fall. Ebenso willkürlich ist der gefor-
derte Mindestabstand von 3.000 Metern zwischen Horst und Windenergieanlage (WEA). Die Abstandsempfehlun-
gen entbehren einer wissenschaftlichen Grundlage, widersprechen den Erfahrungen aus der Praxis und bedürfen 
der Überarbeitung. 

1. Schwarzstorch-Bestände wachsen trotz steigender Windkraftnutzung

Die Population des Schwarzstorchs entwickelt sich erfreulich. Zwi-
schen 1990 und 2015 haben sich die Bestandszahlen mehr als ver-
vierfacht. Der bisherige Höchststand war im Jahr 2013 mit mehr als 
800 Brutpaaren zu verzeichnen. 2015 gab es mehr als 730 Brutpaare 
(Grafik, Seite 2). Das Nationale Gremium Rote Liste Vögel reagierte 
auf diese Entwicklung und nahm den Schwarzstorch 2015 von der 
Roten Liste (vgl. Grüneberg et al. 2015). Aus vielfältigen Gründen 
schwanken Bestände. Experten sind sich einig, dass intensive 
Landnutzung und Forstbewirtschaftung, der Klimawandel sowie 
Risiken während des Zugs den größten Einfluss auf die Entwicklung 

von Populationen haben (z. B. MEA 2005, UNEP 2007, 2012a, b, BfN 
2012, 2014). In kleinräumigeren Zusammenhängen wirken sich 
auch Baumfällungen im Zuge der Forstbewirtschaftung, ungünstige 
Witterung zur Brutzeit (späte Fröste) und Habitatveränderungen 
(Austrocknen von Nahrungsgewässern) aus. Solche Einflüsse führen 
mitunter dazu, dass die Vögel in benachbarte Lebensräume  
wechseln und können so eine Verschiebung der lokalen Bestände 
verursachen. Ein Zusammenhang zwischen der Schwarzstorch-Po-
pulation und dem Ausbau der Windenergie ist trotz vielfältiger 
Untersuchungen nicht zu erkennen.

2. Ein kritischer Blick auf die Regelwerke und deren Grundlagen

In den zahlreichen Regelwerken zum Naturschutz bei der Wind- 
energieplanung nimmt der Schwarzstorch eine prominente Rolle 
ein. Die Mehrzahl der Regelwerke der Bundesländer orientiert sich 
an den Handlungsempfehlungen des Helgoländer Papiers 2015, das 
den Schwarzstorch zu den windkraftsensiblen Vogelarten zählt. Er 
sei stark kollisionsgefährdet und sehr störungsempfindlich. Diese 

Einschätzung teilt die Europäische Kommission im Leitfaden „Ent-
wicklung der Windenergie und Natura 2000“ ausdrücklich nicht: Sie 
sieht weder ein Kollisionsrisiko noch eine Verdrängung durch Stör- 
oder Scheuchwirkung (EK 2011/2012, S. 108).
Die meisten Regelwerke der Bundesländer übernehmen dennoch 
die Einschätzung des Helgoländer Papiers 2015 und sehen von 
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einer eigenen Betrachtung unter Verwendung anderer Quellen ab. 
Entsprechend problematisch ist, dass die Herleitung der Aussagen 
im Helgoländer Papier 2015 wissenschaftlichen Ansprüchen nicht 
genügt. So fehlten in der Fassung des Jahres 2007 (LAG VSW 2007) 
Literaturangaben zur Begründung der Bewertungen noch gänzlich. 
Mittlerweile führt das Helgoländer Papier 2015 zwar Quellen an, die 
die Sensibilität des Schwarzstorchs gegenüber der Windkraftnut-
zung belegen sollen, die Literaturliste ist aber dürftig. Welche Quelle 
zu welcher Aussage gehört, bleibt oft unklar. Vor allem aber sind die 
Quellen meist nicht geeignet, den Tenor zu belegen. Die Argumen-
tation in Bezug auf das erhöhte Kollisionsrisiko fußt auf Daten der 
Zentralen Fundkartei in Brandenburg (DÜRR-Liste), die aktuell vier
Schlagopfer in Deutschland aufführt. Sechs weitere Quellen sollen 
angenommene Beeinträchtigungen (Tötung, Störung, Habitatver-
lust) belegen.

Drei der sechs Quellen sind vergleichsweise alte, standortbezogene 
Einzelfallbetrachtungen. Brauneis (1999) ging bei seiner Untersu-
chung wenig systematisch vor und spekulierte anhand weniger 
Beobachtungen (fünf Sichtungen) über Meideverhalten. Brielmann 
et al. (2005) sowie Sprötge & Handke (2006) kamen zu dem Schluss, 
dass WEA weder eine Scheuch- oder Störwirkung auf Schwarzstör-
che ausüben, noch eine Kollisionsgefahr besteht oder der Brut- 
erfolg leidet. Die vierte der sechs Quellen ist eine Monographie: 
Janssen et al. (2004) zitiert die bis dahin einzig bekannte Kollision 
eines Schwarzstorchs als „tragisches Einzelschicksal“ (S. 354). Ohne 
konkreten Beleg hält diese Quelle eine negative Wirkung von WEA 
auf Schwarzstörche aber prinzipiell für möglich. Die fünfte Quelle 
stammt aus Spanien: Lekuona & Ursúa (2007) beobachteten zwi-
schen 2000 und 2002 insgesamt 13 innerhalb von Vogelzugrouten 
befindliche Windparks. Sie dokumentierten mehr als 200.000 Flug-
bewegungen – darunter 22 von Schwarzstörchen – und fanden 345 
Kollisionsopfer. Kein einziger Schwarzstorch war unter den Opfern. 
Bei der Berechnung eines artspezifischen Risiko-Index (SRI) lieferte 
die Studie als Folge einer methodischen Schwäche dennoch für den 
Schwarzstorch den höchsten Wert. Dieses Ergebnis ist weder plausi-
bel, noch prüfbar oder übertragbar.
Viel Raum nimmt im Helgoländer Papier 2015 eine sechste Quelle 
ein – ein Fachartikel von Rohde (2009). Der Autor hat 21 eigene 

Funktionsraumanalysen ausgewertet und leitet aus den Strecken-
längen aller Direktflüge Werte für pauschale Abstandsradien ab. Die 
genutzten Analysen betrachten die Raumnutzung von Schwarzstör-
chen. Ausgangspunkt waren die Horste, Windparks spielten keine 
Rolle. Entsprechend liefern sie keine WEA-bezogenen Erkenntnisse.

Die Beschränkung auf wenige Quellen und die Nutzung von Teilaus-
sagen ohne Kontextbezug stellen keine solide wissenschaftliche 
Analyse des aktuellen Kenntnisstandes dar. Entgegen der Interpre-
tation der LAG VSW belegen die angeführten Quellen eben kein 
Kollisionsrisiko. Weitere Quellen bleiben im Helgoländer Papier 
2015 unberücksichtigt. Dabei vermitteln die bundesweit erstellten 
Schwarzstorch-Fachgutachten (Raumnutzungsanalysen und Moni-
toringberichte) ein differenziertes, aktuelles und praxisnahes Bild. 
Das Helgoländer Papier 2015 dagegen ist einseitig und subjektiv. 
Umso problematischer ist seine große Relevanz in Genehmigungs-
verfahren und gerichtlichen Auseinandersetzungen.

Auch jüngere Leitfäden (Thüringen, Brandenburg) ziehen nur solche 
weiteren Quellen heran, die ein hohes Konfliktpotenzial vermuten 
lassen (wie z. B. Langgemach & Dürr 2016, Illner 2012, Grünkorn et 
al. 2016, Bernotat & Dierschke 2012, 2015, 2016) − zum Teil wiede-
rum mit Bezug zum Helgoländer Papier 2015 (Zirkelschluss!). Dabei 
belegen aktuelle Ergebnisse aus Monitorings, dass Schwarzstörche 
Windparks entweder meiden oder beim Kreuzen Gefahren erken-
nen und nicht verunglücken (z. B. Lieder 2014, Meier & Weise 2015, 
2016a, b, c, Fehr 2015, Diefenthal 2015). Wenn Schwarzstörche 
Windparks durchfliegen, bleiben sie entweder unterhalb der Roto-
ren oder sie halten Abstand zu den Anlagen. Während das Helgo-
länder Papier 2015 aktuelle Erkenntnisse wie die Einschätzung von 
Lieder (2014) nicht zur Kenntnis nimmt, nutzen die Tierökologischen 
Abstandskriterien Brandenburg (Langgemach & Dürr 2016) selektiv 
Aspekte dieser Quelle, um ein vermeintliches Meideverhalten und 
eine Kollisionsgefährdung zu belegen. Erkenntnisse des Lieder-Gut-
achtens, die gegen Meidung und Kollisionsgefahr sprechen, bleiben 
unerwähnt.

Bestandsentwicklung des Schwarz-
storchs in Deutschland zur Brutzeit 
von 1990 bis 2017 (dunkelblaue 
Linie) und Anzahl der Windener-
gieanlagen (hellblaue, gestrichelte 
Linie). Die Bestandsentwicklung 
basiert auf Index-Werten relativ 
zum Jahr 2006 (= 100 %). 

Quellen: 
Dachverband Deutscher Avifaunis-
ten (2017a) und Bundesamt
für Naturschutz (2019*), Bundes-
verband WindEnergie (2017)
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* INDEX-Wert für die Jahre 2014 und 2015 aus den 
absoluten Bestandszahlen geschätzt, da INDEX-Werte 
beim BfN nicht verfügbar waren
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3. Ein hohes Kollisionsrisiko ist nicht belegt

Die meisten Leitfäden der Bundesländer konstatieren ein hohes 
Kollisionsrisiko für den Schwarzstorch. Dafür nennen sie in der Regel 
zwei Belege: die registrierten Schlagopfer der Zentralen Fundkartei 
in Brandenburg (sog. DÜRR-Liste) sowie Untersuchungen zum Anteil 
kritischer Flugsituationen an WEA in Deutschland und Spanien. Die 
Kartei erfasst seit 2002 gemeldete Kollisionsopfer. Seitdem wurden
in Deutschland vier Funde gemeldet, europaweit waren es acht. 
Sowohl die Zahl der WEA als auch die der Schwarzstörche ist seit 
2002 deutlich angestiegen. Aufgrund der Größe, Auffälligkeit und 
der hohen Aufmerksamkeit, die der Schwarzstorch genießt, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass getötete Tiere gefunden und gemel-
det werden. Mit einer hohen Dunkelziffer lässt sich nicht erklären, 
dass in 16 Jahren nur vier Schlagopfer gemeldet wurden. Vielmehr 
belegen die DÜRR-Liste wie auch die Literaturquellen, dass Schwarz-
störche extrem selten mit WEA kollidieren. Dieser Einschätzung 

folgen der Leitfaden der Europäischen Kommission (EK 2010/2012) 
sowie die Leitfäden der Bundesländer Sachsen-Anhalt (MLU 2016) 
und Nordrhein-Westfalen (MKULNV & LANUV 2013). Auch die Be-
hauptung des Helgoländer Papiers 2015, der Anteil kritischer Flugsi-
tuationen sei besonders hoch, hält einer differenzierten Würdigung 
nicht stand. Die These basiert im Wesentlichen auf der problemati-
schen Studie aus Spanien von Lekuona & Ursúa (2007).

So lässt sich weder mit den Schlagopferzahlen aus der DÜRR-Liste 
noch über die Bestandsentwicklung eine Gefährdung durch WEA 
belegen. Dass viele Leitfäden dennoch die Argumentation des Hel-
goländer Papiers 2015 übernehmen, hat weitreichende Konsequen-
zen für den Windenergieausbau: Die Genehmigungsbehörden sind 
an die Leitfäden gebunden und unterstellen damit irrtümlich eine 
besondere Gefährdung des Schwarzstorchs durch WEA.

4. Wie empfindlich reagiert der Schwarzstorch auf Störungen?

Gemäß §44 des Bundesnaturschutzgesetzes ist es verboten, „wildle-
bende Tiere der streng geschützten Arten und europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören“ (Abs. 1, Satz 2). 
Eine erhebliche Störung sei gegeben, wenn sich „durch die Störung 
der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art [nachweis-
lich] verschlechtert“ (Abs. 1, Satz 2). Eine erhebliche Störung liege 
dagegen „nicht vor, wenn die ökologische Funktion der durch den Ein-
griff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterhin erfüllt 
wird“ (Abs. 5, Satz 3). 

Bereits vor 20 Jahren lieferte Vos (1998) in einem Fachgutachten 
Belege dafür, dass Schwarzstorch-Horste und benachbarte WEA gut 
koexistieren können. Ebenfalls früh gingen Autoren davon aus, dass 
eine Scheuchwirkung von WEA nicht über einen Radius von 1.000 
Metern hinausreicht (vgl. Korn & Stübing 2003). Korn et al. (2004) 
befinden einen Mindestabstand zwischen 1.000 und 2.000 Metern 
zwischen Brutplätzen und WEA für ausreichend, um Störungen zu 
vermeiden. Neuere Quellen wie Lieder (2014), Diefenthal (2015), 
Fehr (2015) sowie Meier & Weise (2015, 2016a, b, c) dokumentieren 

erfolgreiche Bruten in Abständen von weniger als 500 bis 900 Me-
tern zu Windparks. Sie bestätigen damit die Erkenntnisse von Vos: 
Er beschrieb bereits 1998, dass der Schwarzstorch anpassungsfähig 
ist und erfolgreich in der Nähe von WEA brütet. Seither belegten 
zahlreiche weitere Gutachten und Fachpublikationen (vgl. Pfeifer 
1999, Korn & Stübing 2003, Korn 2004, Korn et al. 2004, Brielmann 
et al. 2005, Sprötge & Handke 2006, Möckel & Wiesner
2007, Bergen & Köser 2010, Gröbel & Hormann 2015), dass WEA 
den Schwarzstorch in der Regel kaum stören. 

Nicht zu erklären sind die extremen Unterschiede in den Maßstä-
ben, die zum Schutz von Schwarzstorch-Horsten angelegt werden. 
Für die Forstwirtschaft gilt ein Radius von 300 Metern (entspricht 28 
Hektar) um Nistplätze als Horstschutzzone (vgl. z. B. Kehl & Langge-
mach 2006 oder HessenForst 2006, S. 64). Für die Windenergie gilt 
der zehnfache Abstand von 3.000 Metern und damit die hundertfa-
che Fläche (2.827 Hektar). Dabei ist offensichtlich, dass Lastwagen, 
Harvester und Kettensägen (z.B. Gröbel & Hormann 2015, Heil et al. 
2017), die bei forstwirtschaftlichen Arbeiten zum Einsatz kommen, 
störender sind als konstante Dauerreize durch WEA. 

5. Abstandsempfehlungen sind nicht wissenschaftlich begründet

Die LAG VSW fordert im Helgoländer Papier 2015 einen Mindestab-
stand von 3.000 Metern zwischen WEA und Schwarzstorch-Brutplät-
zen. Sie stützt sich auf eine Veröffentlichung von Rohde (2009). 
Der Autor nutzt Daten zu Schwarzstorch-Langstreckenflügen aus 
Funktionsraumanalysen, die auf seinen Beobachtungen ausschließ-
lich in Mecklenburg-Vorpommern beruhen. Alle Länderleitfäden 
erwarten, dass Raumnutzungsanalysen stets von mehreren Beob-
achtern erstellt werden, die parallel von verschiedenen Punkten aus 
die Aktivitäten der Vögel registrieren. Umso seltsamer ist, dass die 
Forderung nach einem Mindestabstand von 3.000 Metern auf den 
Beobachtungen und der Einschätzung eines einzelnen Beobachters 
beruht. Die LAG VSW begründet ihre stark restriktiven Empfeh-

lungen (Ausschlussbereich von drei Kilometern und Prüfbereich 
von zehn Kilometern) mit Vorsorge, da Telemetrie-Studien fehlten. 
Naheliegend wäre es indes, sich der umfangreichen Literatur zu 
bedienen, die zur Thematik vorliegt. Diese Quellen relativieren die 
großen Schutzabstände und machen deutlich, dass sie unverhältnis-
mäßig sind. Die im Helgoländer Papier 2015 formulierten Empfeh-
lungen zu Mindestabstand und Prüfbereich lassen sich weder durch 
die angeführten sechs Literaturquellen, noch durch darüber hinaus 
verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse stützen.

3



Zusammenfassung

Es liegen keine Belege für eine Gefährdung des Schwarzstorchs 
durch Windenergienutzung vor. Insbesondere zeigt die Analyse 
der Literatur, dass die Annahmen des Helgoländer Papiers 2015 
zur Gefährdung des Schwarzstorches auf keinem wissenschaftli-
chen Fundament stehen: Das Kollisionsrisiko der Vögel zeigt sich 
in zahlreichen Studien als sehr gering. Dazu passt, dass seit 2002 
nur vier Kollisionsopfer registriert wurden. Auch bei der Störungs-
empfindlichkeit zeichnen die Beispiele aus der Praxis überwiegend 

ein unproblematisches Bild. Mit diesem Papier möchten wir eine 
Diskussion über diese Empfehlungen in naturschutzfachlichen 
Regelwerken wie Länderleitfäden anregen.
Wir halten eine umfassende und ausgewogene Einbeziehung der 
Forschungsergebnisse für unverzichtbar. Es ist zu erwarten, dass 
die Empfehlungen hinsichtlich der Mindestabstände wie auch der 
Prüfradien auf Basis der zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse 
deutlich zu reduzieren sind. 

Kontakt für Rückfragen:
Urta Steinhäuser, ABO Wind AG, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden, (0611) 267 65-517, urta.steinhaeuser@abo-wind.de
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